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Stadtpräsident 
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Beschlussvorschlag: 

 

Auf der Grundlage des § 71 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg – Vorpommern 

(KV M-V) i. V. mit dem Gesellschaftsvertrag der Ostmecklenburgisch-Vorpommerschen Verwertungs- 

und Deponie GmbH, beschlossen in der Gesellschafterversammlung der OVVD am 24.02.05, wird durch 

die Stadtvertretung folgendes Aufsichtsratsmitglied entsandt: 

 

 

Lfd. Nr. 

 

Mitglied Fraktion Stellvertreter 

1 Jeschke, Günter 

 

CDU Riedel, Manfred 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

 

 

Begründung: 

 

Ein Mitglied der Gemeindevertretung gilt als aus einer nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 

vergebenen Funktion abberufen, wenn es Mitglied einer Fraktion wird, von der es nicht vorgeschlagen 

wurde, oder die nicht der Zählgemeinschaft angehört hat, von der es vorgeschlagen wurde. 

Wird eine Wahlstelle frei, erfolgt auf Antrag einer Fraktion entsprechend § 32 Abs. 2 Satz 12 der KV M-V 

eine vollständige Neubesetzung des Gremiums, zu dem die Wahlstelle gehört.  

 

Diesen Antrag hat die Fraktion DIE LINKE mit Schreiben vom 22.11.11 gestellt. 

 

Es ist eine Wahlstelle zu besetzen. Dazu ist ein Losentscheid zwischen den Fraktionen DIE LINKE und CDU 

erforderlich. 

 


